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Preisblatt für Nahwärmepreise 
Nahwärmenetz Innenstadt Biberach  
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1. Preiszusammensetzung 
 

 Grundpreis (GP – verbrauchsunabhängig) 
 Arbeitspreis (AP – verbrauchsabhängig) 

 
 
Für die Wärmelieferung werden ein Grundpreis (für die Vorhaltung der Wärmeerzeugungsanlage) und 
ein Arbeitspreis (für jede gelieferte Kilowattstunde Wärme) vereinbart. 
 
 
2. Grundpreis 
 

Vertraglich vereinbarte maximale Heizleistung 

Basispreis (GP0)      
ab 01.01.2022 

Neuer Preis (GP) 
ab 01.09.2023 

Netto Brutto* Netto Brutto* 

Bis einschließlich 20 kW 750,00 € 802,50 € 807,26 € 863,77 € 

Jedes weitere angefangene kW > 20 35,00 € 37,45 € 37,67 € 40,31 € 

*Bruttopreis inklusive sieben Prozent Umsatzsteuer. Die Umsatzteuer erhöht sich nach aktueller 
Gesetzeslage ab dem 01. April 2024 wieder auf 19 Prozent. Die Bundesregierung erwägt aktuell eine 
Vorziehung der Erhöhung auf den 01. März 2024. 
 

Der Grundpreis (GP) ist unabhängig von einer Wärmeabnahme ab Inbetriebnahme
1
 der 

Übergabestation, frühestens jedoch ab dem vereinbarten Lieferbeginn zu zahlen. Beginnt oder endet 
die vereinbarte Lieferung innerhalb des Abrechnungsjahres, so ist der Grundpreis zeitanteilig zu 
entrichten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1Bei Bestandsanlagen statt Inbetriebnahme: „lieferantenseitiger Übernahme“ 



 

 
 
 

2.1. Änderung des Grundpreises 
 

Der Netto - Grundpreis ändert sich jeweils zum 01. September eines Jahres. Dieser berechnet durch 

die nachfolgende Formel: 

 

𝐺𝑃 = 𝐺𝑃0  ×  (1,0 ×  
𝐼

𝐼0
) 

 

I  Investitionsgüter  
Investitionsgüterindex des Statistischen Bundesamts, Statistischer Bericht 
– Indizes der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte (Inlandsabsatz),  
61241-02: Lange Reihen der Indizes der Erzeugerpreise gewerblicher 
Produkte; Lfd. Nr. 3, "Erzeugnisse der Investitionsgüterproduzenten".  
Maßgeblich für die Preisermittlung zum 01.09. ist der Durchschnittswert, 
der sich aus den Monatswerten für den Zeitraum Oktober bis Dezember 
des Vorjahres und von Januar bis März des aktuellen Jahres ergibt. 
 
 

I0  Der Basiswert des Investitionsgüterindex ist der Durchschnitt der 
Monatswerte für Oktober bis Dezember 2021 und von Januar bis März 
2022 (2015=100).  

                 110,9  

 

Jahr/Monat Okt Nov Dez Jan Feb März Mittelwert 

2021/2022 109,0 109,5 109,8 111,8 112,2 112,7 110,9 

2022/2023 117,7 118,0 118,3 120,3 120,8 121,1 119,4 

 
 
 
3. Arbeitspreis 
 

Arbeitspreis (AP) (Tarifkunden) 

Basispreis (AP0)      
ab 01.01.2022 

Neuer Preis (AP) ab 
01.09.2023 

Netto Brutto* Netto Brutto* 

Arbeitspreis in Cent / KWh 10,9 Ct. 11,7 Ct. 16,8 Ct. 18,0 Ct. 

Während der Geltungsdauer der Wärmepreisbremse von Januar 2023 bis Ende 2023 garantiert der 
Staat einen Bruttoarbeitspreis von 9,5 Cent/KWh für 80 Prozent des im September 2022 
prognostizierten Jahresverbrauchs. Für jede Kilowattstunde darüber hinaus wird der reguläre 
Arbeitspreis in Rechnung gestellt.  

*Bruttopreis inklusive sieben Prozent Umsatzsteuer. Die Umsatzteuer erhöht sich nach aktueller 
Gesetzeslage ab dem 01. April 2024 wieder auf 19 Prozent. Die Bundesregierung erwägt aktuell eine 
Vorziehung der Erhöhung auf den 01. März 2024. 
 
Der Arbeitspreis ist das Produkt aus der verbrauchten Wärmemenge und dem jeweils geltenden 
Arbeitspreis. 
 
 



 

 
 
 

3.1. Änderung des Arbeitspreises 
 

Der Netto - Arbeitspreis ändert sich jeweils zum 01. September eines Jahres. Dieser berechnet durch 

die nachfolgende Formel: 

 

𝐴𝑃 = 𝐴𝑃0 ∗ (0,30 ×  
𝐸𝐺

𝐸𝐺0
 +  0,34 × 

𝐻𝑆

𝐻𝑆0
 +  0,14 ×  

𝑃𝑒𝑙

𝑃𝑒𝑙0
 +  0,22 𝑥 

𝐿

𝐿0
) 

 
 

EG  Erdgas  
Erdgasindex des Statistischen Bundesamts, Statistischer Bericht – Indizes 
der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte (Inlandsabsatz),  
61241-02: Lange Reihen der Indizes der Erzeugerpreise gewerblicher 
Produkte; Lfd. Nr. 633, „Erdgas, bei Abgabe an Handel und Gewerbe 
(Auch Abgabe an Wohnungswirtschaft)". 
Maßgeblich für die Preisermittlung zum 01.09. ist der Durchschnittswert, 
der sich aus den Monatswerten für den Zeitraum Oktober bis Dezember 
des Vorjahres und von Januar bis März des aktuellen Jahres ergibt. 
 
 

EG0  Der Basiswert des Erdgasindexes ist der Durchschnitt der Monatswerte für 
Oktober bis Dezember 2021 und von Januar bis März 2022 (2015=100).  

                 132,0  

 
 

Jahr/Monat Okt Nov Dez Jan Feb März Mittelwert 

2021/2022 106,1 115,7 115,7 147,6 147,2 159,8 132,0 

2022/2023 232,6 247,6 246,8 228,4 226,0 222,0 233,9 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

HS  Holz-Hackschnitzel   
Index Holzprodukte zur Energieerzeugung, Statistisches Bundesamt – 
61231-0002 (Genesis-Online) – Erzeugerpreisindex der Produkte des 
Holzeinschlags aus den Staatsforsten, „Holzprodukte zur Energie-
erzeugung“ 
Maßgeblich für die Preisermittlung zum 01.09. ist der Durchschnittswert, 
der sich aus den Monatswerten für den Zeitraum Oktober bis Dezember 
des Vorjahres und von Januar bis März des aktuellen Jahres ergibt. 
 
 

HS0  Der Basiswert des Indexes Holzprodukte ist der Durchschnitt der 
Monatswerte für Oktober bis Dezember 2021 und von Januar bis März 
2022 (2015=100).  
 

                  98,5  

Jahr/Monat Okt Nov Dez Jan Feb März Mittelwert 

2021/2022 84,8 87,8 91,3 104,1 109,5 113,3 98,5 

2022/2023 169,2 171,3 163,8 155,2 150,5 138,9 158,2 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 



 

Pel  Holz-Pellets  
Pellet-Index: Statistisches Bundesamt, Statistischer Bericht – Indizes der 
Erzeugerpreise gewerblicher Produkte (Inlandsabsatz),  
61241-02: Lange Reihen der Indizes der Erzeugerpreise gewerblicher 
Produkte; Lfd. Nr. 128, „Pellets, Briketts, Scheiten o.ä. Formen aus 
Sägespänen u.a. Sägenebenprodukten“. 
Maßgeblich für die Preisermittlung zum 01.09. ist der Durchschnittswert, 
der sich aus den Monatswerten für den Zeitraum Oktober bis Dezember 
des Vorjahres und von Januar bis März des aktuellen Jahres ergibt. 

Pel0  Der Basiswert des Pellets-Indexes ist der Durchschnitt der Monatswerte für 
Oktober bis Dezember 2021 und von Januar bis März 2022 (2015=100).  

                 128,8  

 

Jahr/Monat Okt Nov Dez Jan Feb März Mittelwert 

2021/2022 109,5 113,9 121,3 135,8 145,2 147,1 128,8 

2022/2023 274,8 258,2 227,2 203,4 182,4 158,1 217,4 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------- 

L  Lohn 
Lohnindex des Statistischen Bundesamtes, 62221-0002 (Genesis-Online) 
– Indizes der tariflichen Monatsverdienste ohne Sonderzahlungen, WZ08-
D Energieversorgung. 
Maßgeblich für die Preisermittlung zum 01.09. eines Jahres ist der Wert 
für das 1. Quartal des aktuellen Jahres.  

L0  Der Basiswert des Lohnindex ist der Durchschnittswert 2021 (2015* = 93,2).  
 

            101,8 

Jahr/Quartal Q1 Q2 Q3 Q4 Mittelwert 

2021 100,7 102,0 102,2 102,3 101,8 

2023 104,9 - - - - 

* Das ursprüngliche Basisjahr 2015 wurde umbasiert auf das Jahr 2020.  

 

4. Anpassung der Indizes 
 

Sofern der zugrunde gelegte Index vom Statistischen Bundesamt umbasiert wird, gilt der Index ab dem 

Tage der Veröffentlichung durch das Statistische Bundesamt auf der neuen Basis. Sofern der zugrunde 

gelegte Index vom Statistischen Bundesamt nicht fortgeschrieben wird, gilt ab dem Tage des Wegfalls 

des ursprünglich vereinbarten Indexes derjenige Index, der den Index ersetzt oder, wenn der 

ursprüngliche Index nicht ersetzt wird, derjenige Index, der dem ursprünglichen am nächsten kommt.   

 

 

 



 

 

 

 

5. Umsatzsteuer 

Zu den Entgelten kommen die jeweils gesetzlich vorgeschriebene Umsatzsteuer und sonstige Steuern 

oder Abgaben, mit denen das Wärmeentgelt unmittelbar belastet ist, hinzu. Solche Steuern und 

Abgaben werden in der Rechnung einzeln ausgewiesen. 

 

 
 


